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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1996

Norm

B-KUVG §59 Abs1

B-KUVG §60a

PsychotherapieG allg

Rechtssatz

Zwischen den freiberu7ich tätigen Psychotherapeuten und der Versicherungsanstalt ö8entlich Bediensteter (BVA)

bestehen keine Verträge. Gemäß § 60a B-KUVG hat die Versicherungsanstalt, wenn andere Vertragspartner infolge

Fehlens von Verträgen nicht zur Verfügung stehen, in jenen Fällen, in denen noch keine Verträge für den Bereich einer

Berufsgruppe bestehen, die in der Satzung festgesetzten Kostenzuschüsse zu leisten. Hinsichtlich der Höhe des

Kostenzuschusses hat der Gesetzgeber keine Festlegung getro8en, sondern es der Verantwortung der

Versicherungsträger überlassen, die entsprechende Höhe des Kostenzuschusses satzungsmäßig festzulegen.
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